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Niederschrift  
über die öffentliche  Sitzung des Kreistages des Landkreises Friesland am 
22.02.2017 im Dienstleistungszentrum des Landkreises Friesland in Varel, 

(Vortragsraum),  Karl-Nieraad-Straße 1 
_________________________________________________________ 

 
 

Beginn: 14:30 Uhr Ende: 16:09 Uhr 
 
 

 
Teilnehmer/innen: 

Mitglieder 
 Ambrosy, Sven     
 Bastrop, Heide     
 Behrens-Focken, Dieter     
 Bittner, Kathrin     
 Bödecker, Anne     
 Damm, Jens     
 Eilers, Claus     
 Eilers, Hergen     
 Esser, Martina     
 Funke, Karl-Heinz     
 Gburreck, Fred     
 Haesihus, Heiner     
 Harms, Ronald     
 Homfeldt, Axel     
 Janßen, Dieter     
 Just, Janto     
 Kaiser-Fuchs, Marianne     
 Krettek, Thorsten     
 Kühne, Lars     
 Kujath, Dörthe     
 Lies, Olaf     
 Loers, Diedrich     
 Michaelis, Friedhelm     
 Müller, Alfred     
 Neugebauer, Axel     
 Onnen-Lübben, Reinhard     
 Osterloh, Uwe     
 Pauluschke, Bernd     
 Ramke, Michael     
 Ratzel, Gerhard     
 Recksiedler, Raimund     
 Schlieper, Ulrike    verließ die Sitzung nach der Abstimmung zu TOP 6.2.1 (Haushalt); 
 Schönbohm, Heiko     
 Sudholz, Melanie     
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 Tammen, Reiner     
 Ulfers, Holger     
 Wilken, Wilhelm     
 Wittke, Agnes     
 Zerth, Britta    
 Zerth, Stephan     
 Zillmer, Dirk     

Angehörige der Verwaltung 
 Dehrendorf, Martin Dr.     
 Gerdes, Gerda     
 Albers, Lisa-Marie     
 Karmires, Nicola     
 Vogelbusch, Silke     

 
 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung 

 
 
Kreistagsvorsitzender Pauluschke eröffnet die Sitzung. Vor Eintritt in die Tagesordnung wür-
digt er das Wirken des am 11. Januar 2017 verstorbenen früheren Kreistagsabgeordneten 
Erich Hillebrand aus Varel, der dem Kreistag von 1972 bis 1976 und dem Stadtrat Varel rd. 
40 Jahre angehörte. Der Kreistag verharrt in einer Gedenkminute. 
 
  
 

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

 
KTV Pauluschke stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. – Er 
heißt alle Anwesenden, insbesondere Herrn Bürgermeister Wagner, herzlich willkommen. 
 
Die Kreistagsabgeordneten Iko Chmielewski und Dirk von Polenz haben sich für die Sitzung 
entschuldigen lassen. Herr Pauluschke spricht den sehr ernsten Gesundheitszustand von 
Herrn von Polenz an. Sein Schicksal macht betroffen. Namens des Kreistages wünscht Herr 
Pauluschke dem Kreistagskollegen viel Kraft im Kampf gegen die schwere Erkrankung. 
 
Sodann gratuliert der Vorsitzende Herrn KTA Schönbohm zum Geburtstag und überreicht 
ihm, verbunden mit den besten Wünschen, einen Blumenstrauß.  
 
Bürgermeister Wagner heißt den Kreistag offiziell willkommen und wünscht einen guten Sit-
zungsverlauf und zielorientierte Beschlüsse.  

 
 
 

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung 

 
Die Tagesordnung wird einstimmig festgestellt.  

 
 
 

TOP 4 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 19. 
Dezember 2016 

 
Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.  
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TOP 5 Einwohnerfragestunde 

 
Die Fragestunde wird nicht in Anspruch genommen.  

 
 
 

TOP 6 Öffentliche Berichte und Vorlagen 

 

TOP 6.1 - aus der Kreisausschuss-Sitzung vom 25. Januar 2017 

 

TOP 
6.1.1 

Gas- und Stromlieferverträge 2018/2019 
Vorlage: 0065/2017 

 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.1 des Kreisausschusses vom 25.01.2017 verwie-
sen.  

 
 
Beschluss: 

1.      Der Landkreis Friesland beauftragt die KWL mittels Handlungsvollmacht  
mit der Durchführung der Gas und Stromausschreibung für die Jahre 2018 
und 2019 
 

2.      Der Kreisausschuss wird ermächtigt, die Entscheidung zur Vergabe der  
Strom- und Gaslieferungen für 2018 und 2019 aufgrund der von der KWL im 
offenen Ausschreibungsverfahren zu ermittelnden Ergebnisse zu beordnen. 
 

3.      Der Kreisausschuss möge sodann beschließen: 
Die Verwaltung (Landrat) wird ermächtigt, die Vergabe der Strom- und Gaslie-
ferungen für 2018 und 2019 auf Basis des Vergabevorschlages der KWL vor-
zunehmen.   

 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig.  
 
 
 

TOP 6.2 - aus der Kreisausschuss-Sitzung vom 15. Februar 2017 

 

TOP 
6.2.1 

Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) und Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2017 sowie neue wesentliche Produkte 2017; 
Stellenplan 2017 (WTKF 08.02.) 
Vorlage: 0071/2017 

 
        dazu: Neubau Verwaltungsgebäude; Informationsvorlage 
        Vorlage: 0092/2017 

 
 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.1 des Kreisausschusses vom 15.02.2017 verwie-
sen. Im Nachgang zur KA-Sitzung wurde zum Thema “Neubau Verwaltungsgebäude” die 
nachstehende Informationsvorlage 0092/2017 von der Verwaltung vorgelegt: 
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„Wegen des Neubaus des Verwaltungsgebäudes gab es zwei Gespräche mit dem 
Niedersächsischen Innenministerium. Hingewiesen wurde darauf, dass eine 
langfristige Mietbindung anzusehen ist als ein kreditähnliches Rechtsgeschäft und als 
solches der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde bedarf wie eine 
normale Kreditaufnahme. In beiden Fällen muss die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Kommune gegeben sein. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft könnte genehmigt 
werden, wenn auch eine Kreditaufnahme durch die Kommune genehmigungsfähig 
wäre. 
 
Die Zulässigkeit eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts richtet sich im Weiteren nach 
Ziffer 3 des Runderlasses „Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften 
einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen“ (Krediterlass) vom 21.07.2014. 
Nach Ziffer 3 dieses Erlasses sind als Genehmigungskriterien aufgeführt: 
„Kreditähnliche Rechtsgeschäfte dürfen nur im Rahmen der kommunalen 
Aufgabenerfüllung abgeschlossen werden. Die finanzielle Gesamtbelastung darf 
nicht höher sein als bei einer herkömmlichen Finanzierung (Wirtschaftlichkeit).“ 
 
Es hat Gespräche mit der Wohnungsbaugesellschaft Friesland über ein von ihr zu 
errichtendes und vom Landkreis anzumietendes Verwaltungsgebäude gegeben. Die 
Kosten, die entstehen, lassen sich in die Bestandteile 
 

 Kosten der baulichen Infrastruktur (analog Kostengliederung nach DIN 276: 

Grundstück, Herrichten und Erschließen, Baukonstruktion, Technische 

Anlagen, Außenanlagen, Ausstattung und Baunebenkosten), 

 Baunutzungskosten während der Betriebsphase (Technisches 

Gebäudemanagement [Heizung, Strom, Sanitär], Infrastrukturelles 

Gebäudemanagement [Hausmeister, Reinigung, Entsorgung] 

 nicht gebäudebezogene Betriebskosten (Verwaltung, Geräte, Werkzeuge, 

Betrieb, Ausstattung, Versicherung, Drittverträge) und 

 Finanzierungskosten 

aufteilen. 
 
Abwägung Mietvariante / Beschaffungsvariante (= Eigenerstellung) 
 

 Die Bauleistungen unterliegen hier wie dort dem Vergaberecht, die 
Ausschreibungsergebnisse wären die gleichen; 

 die Bewirtschaftung (Gas, Wasser, Strom, Abwasser, Reinigung) würde zu 
denselben Bedingungen erfolgen, 

 Verwaltungskosten fallen hier wie dort an; im Übrigen lägen die nicht 
gebäudebezogenen Betriebskosten im Wesentlichen bei beiden Varianten beim 
Landkreis Friesland. 
 

Unterschiede sind daher ausschließlich im Bereich der Finanzierung zu erwarten, 
wobei vorausgesetzt wird, dass es für den Verwaltungsneubau keine „besondere“ 
Fördermöglichkeiten gibt, die nur die Wohnungsbaugesellschaft beanspruchen 
könnte.  „Allgemeine“ Fördermöglichkeiten (Niedrigenergieförderung) könnten beide 
Seiten gleichermaßen in Anspruch nehmen. 
 
 Unterschiede ergäben sich daher nur bei folgenden Punkten: 
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 Die Wohnungsbau würde weit überwiegend Fremdkapital aufnehmen müssen. 
Selbst wenn die Kreditaufnahme kommunalverbürgt wäre, müsste die 
Wohnungsbau GmbH mit leicht höheren Fremdkapitalzinsen rechnen als der 
Landkreis Friesland (fernmündliche Auskunft der LzO an die 
Wohnungsbaugesellschaft). 

 Auf den Eigenkapitalanteil der Wohnungsbau GmbH würde ein Eigenkapitalzins 
von üblicherweise 4% aufzuschlagen sein; 

 wie oben beschrieben, wäre der Fremdkapitalzins für die Wohnungsbau GmbH 
höher; der Landkreis will das Gebäude jedoch weit überwiegend aus Eigenmitteln 
errichten, so dass bei einer Vergleichsberechnung für den Landkreis 
Fremdkapitalzinsen nicht (oder nur im tatsächlichen, geringen Umfang) eingesetzt 
werden dürften.  
 

In dieser Hinsicht kommen Wohnungsbaugesellschaft und Landkreis zu der gleichen 
Beurteilung. Insofern wäre die finanzielle Gesamtbelastung bei der 
Wohnungsbauvariante höher. 
 

 Bau und Betrieb des Verwaltungsgebäudes durch die Wohnungsbaugesellschaft sind 
daher nicht weiter verfolgt worden.“ 
 
Der Kreistag nimmt Kenntnis und eröffnet seine Haushaltsberatung. 
 
Landrat Ambrosy ist froh, wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, wel-
cher Millionen Investitionen in die Schulen, Straßen, Infrastruktur, Radwege etc. beinhaltet. 
Er merkt an, dass die übertragenen Aufgaben von Bund und Land gestiegen sind, unter an-
derem in den Bereichen Jobcenter, Jugendhilfe und Soziales, aber auch beim Thema Flücht-
linge. Landrat Ambrosy betont, dass er froh ist, dass der Landkreis so weit gekommen ist 
und sich dieser nach einer Phase der Konsolidierung jetzt in einer Zukunftsphase befindet. 
Über die Kreisumlage muss diskutiert werden; heute aber wird ein Haushalt von über 200 
Mio. Euro beschlossen, bei dem berücksichtigt werden sollte, welches Leistungsspektrum 
enthalten ist, wie zum Beispiel der Rettungsdienst, Feuerwehr, Breitband. Über dies inves-
tiert der Landkreis Friesland weitere 10 Mio Euro in die Schulen. 
Landrat Ambrosy appelliert, dass den Bürgern die Politik des Landkreises Friesland erklärt 
werden muss. 
 
KTA Schlieper weist im Namen der Gruppe SPD/GRÜNE/FDP darauf hin, dass drei Merkma-
le den Haushalt bestimmen: Zum einen, dass die politischen Schwerpunkte berücksichtigt 
werden, des Weiteren, dass keine neuen Schulden gemacht werden. Und letztlich, dass ein 
ausgeglichener Haushalt vorgelegt wird. Alle Punkte hat der Landkreis Friesland erledigt, 
KTA Schlieper bedankt sich dafür.  
KTA Schlieper möchte auf 6 Punkte des Haushaltes eingehen: Als erstes auf das Thema 
Bildung, das die oberste Priorität hat. Hier sollen Rahmenbedingungen für Kinder und Ju-
gendliche mit und ohne Handicap geschaffen werden. Es müssen Möglichkeiten geschaffen 
werden, um sich in der Schule und im Lernumfeld wohlzufühlen.  
Infrastruktur: Trotz zeitlicher Streckung der Straßenbau- und Radwegeplanung darf nicht 
nachgelassen werden. KTA Schlieper betont, dass eine gute Infrastruktur ein  Wettbewerbs-
vorteil ist und die Entstehung gravierender Schäden vermieden werden muss.   
Die Entlastung der Kommunen ist ebenfalls ein wichtiges Thema. In 2012 und 2013 wurde 
die Kreisumlage bereits um einen Punkt gesenkt; in 2015 erfolgte eine Ausschüttung an die 
Kommunen in Höhe eines Kreisumlagenpunktes. Die Gruppe ist daher der Meinung, dass 
der Vorschlag der Verwaltung, die Kommunen um 1,7 Kreisumlagenpunkte zu entlasten, 
angemessen ist. Von der ursprünglichen Überlegung einer Fondsbildung ist Gruppe abge-
rückt, da eine Senkung der Kreisumlage die Städte und Gemeinden in die Lage versetzt, die 
dann verfügbaren Mittel nach eigenen Schwerpunkten zu verwenden. Um auch künftig die 
vereinbarten Ziele zu erreichen, sollte nicht permanent ausgeschüttet werden. Ein Schulter-
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schluss mit den Kommunen ist, so KTA Schlieper, trotzdem möglich.  
Der Landkreis Friesland liegt hinsichtlich der pro-kopf-Verschuldung auf Landesebene im 
Mittelfeld. Hier gilt es besser zu werden. Dies gilt auch für die Wirtschaftskraft, die sich in der 
Wertigkeit der Kreisumlagen-Punkte darstellt. Bei aller Diskussion um eine angemessene 
Höhe der Kreisumlage muss bedacht werden, dass Kreis und Kommunen gemeinsam für 
dieselben Bürger und Bürgerinnen Aufgaben wahrnehmen.  
Weiterhin führt KTA Schlieper aus, dass es die wirtschaftlichste Lösung ist, das neue Verwal-
tungsgebäude in Jever selbst zu bauen, da zum einen nicht mehr auf Mietzahlungen im Er-
gebnishaushalt Rücksicht genommen werden muss und zum anderen sich das Gebäude im  
Eigentum des Landkreises Friesland befindet und somit einen Wertezuwachs darstellt.  
KTA Schlieper teilt zudem mit, dass für das Jugendparlament 50.000,00 € veranschlagt wur-
den, damit dieses die Möglichkeit bekommt, beispielsweise Veranstaltungen zu planen. Sie 
betont, dass man sich auf die Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament freut und hofft, 
dass dieses sich bald konstituieren wird.  
Als letzten Punkt führt KTA Schlieper aus, dass der Insel Wangerooge in 2017 mit 
100.000,00 Euro unter die Arme gegriffen werden soll, bis sich die Zuständigkeit hinsichtlich 
der Kosten der Strandaufspülung geklärt hat. Man erwartet eine Einigung zwischen Bund 
und Land.  
Trotz der Herausforderungen der gelungenen Versorgung und Integrationsarbeit für viele 
Flüchtlinge und trotz Übernahme des St. Johannes Hospitals mit 6,9 Mio. Euro können er-
freulicherweise erhebliche Investitionen geleistet werden. Die Phase von Konsolidierung und 
Streichungen ist beendet.  
KTA Schlieper dankt abschließend den Mitarbeitern der Verwaltung für die Zusammenstel-
lung aller Zahlen, Kennzahlen, Pläne etc. und bittet dieses weiterzugeben. Sie betont, dass 
die Gruppe SPD/GRÜNE/FDP hinter dem Entwurf der Verwaltung steht.   
 
KTA Damm führt aus, dass sich die CDU-Fraktion im Januar den Haushaltsentwurf von der 
Verwaltung hat vorstellen lassen. Bei der ersten Durchsicht des Entwurfes hat der Landrat 
gebeten, die Kreisumlage unangetastet zu lassen. Da die CDU-Fraktion gerne Geld im 
Haushaltsentwurf generieren will, das den Städten und Gemeinden zu Gute kommen soll, ist 
die Fraktion zu dem Entschluss gekommen, dass ein Zukunftsfond von 3 Mio. Euro benötigt 
wird, der nach einem festen Schlüssel an die Städte und Gemeinden ausgezahlt wird. Dieser 
soll insbesondere für die Kinderbetreuung (2 Mio. Euro) und für Schwimmbäder für das 
Schulschwimmen (1 Mio. Euro) genutzt werden. KTA Damm betont, dass die Entlastung 
durch Senkung der Kreisumlage nicht genügt. Vorschlag der CDU-Fraktion ist, den Verwal-
tungsneubau durch die Wohnungsbaugesellschaft Friesland realisieren zu lassen und somit 
dieses Geld wie geschildert in den Städten und Gemeinden zu investieren. Daher wird die 
CDU-Fraktion den Haushaltsentwurf der Verwaltung in der Variante der Gruppe 
SPD/GRÜNE/FDP nicht mittragen.  
 
KTA Neugebauer bedankt sich bei den Mitarbeitern der Verwaltung und dem Landrat für den 
Haushaltsentwurf. Sodann beantragt er namens der Gruppe ZV/SWG/UWG, dass die 
Kreisumlage um 3 Punkte gesenkt wird. Er erläutert, dass der ursprüngliche Haushaltsent-
wurf unter anderem eine zweckgebundene Zuwendung an die Städte und Gemeinden in 
Höhe von 1,5 Mio. Euro beinhaltete. Verteilt werden sollte dann nach einem Schlüssel mit 
der Zweckbindung der Kinderbetreuung. Weiterhin führt KTA Neugebauer aus, dass die ak-
tuelle finanzielle Situation des Landkreises Friesland eine Senkung der Kreisumlage von 3 
Punkten zulässt. Andererseits zeigen die bisher vorgelegten Entwürfe der Haushalte bei den 
Städten und Gemeinden kaum oder gar keinen Spielraum für die dort nötigen Investitionen. 
Hier wird eine deutliche Entlastung gewünscht. Ein weiterer Vorteil der Kreisumlagensen-
kung ist die fehlende Zweckbindung. Statt das ungebundene Geld erst an den Kreis zu zah-
len und es dann vom Kreis zurückzubekommen, mit der eindeutigen Vorgabe es für die Kin-
derbetreuung einzusetzen, sollte es doch gleich in den Kassen der Städte und Gemeinden 
bleiben. Dies gibt den Räten in der Gestaltung ihrer Haushalte auch den dort notwendigen 
Spielraum für die Arbeit, die allen zu Gute kommt. KTA Neugebauer unterbreitet einen Vor-
schlag, wie eine Kreisumlagensenkung an anderen Stellen eingespart werden kann: Er er-
läutert, dass 1,5 Mio. Euro bereits durch den Wegfall der Zuwendungen für Kinderbetreuung 
frei werden. Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das neue Verwaltungsgebäude von der 
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Wohnungsbaugesellschaft errichtet wird und der Landkreis Friesland dieses Objekt mietet; 
über diese Variante werden die restlichen Mittel für eine 3 Punkte-Kreisumlagensenkung frei.  
 
KTA Just schließt sich dem Antrag der Gruppe ZV/SWG/UWG an. Die Haushaltssituation der 
Kommunen ist deutlich schlechter, als die des Landkreises. Die Städte und Gemeinden kön-
nen ihren Haushalt teilweise nicht ausgleichen und haben Fehlbeträge aus dem alten Haus-
halt. Sie können ihre Investitionen nicht erwirtschaften. Der Landkreis dagegen verzeichnet 
einen deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt; ein Haushalts-Fehl aus den Vorjahren 
besteht nicht. Somit geht die Schere zwischen den Städten und Gemeinden und dem Land-
kreis immer weiter auf. Die Entwicklung der Kommunen, so KTA Just, stagniert. Eine deutli-
che Entlastung wäre ein wichtiges Signal. Unter den nun vorgeschlagenen Konditionen aber 
sei ein Schulterschluss mit den Städten und Gemeinden wohl nicht machbar. Die Diskussion 
zur finanziellen Entlastung werde sich fortsetzen.   
 
KTA Ratzel merkt an, dass dieses der erste Haushalt in der neuen Wahlperiode ist und es 
ganz natürlich ist, dass alle Fraktionen versuchen ihre Anliegen umzusetzen. Er führt aus, 
dass eine Schuldensenkung nicht realisierbar war, durch den Kauf des St.-Johannes-
Hospitals. Bis ca. 2020/2021 werden vor diesem Hintergrund die langfristigen Schulden 
wahrscheinlich nicht gesenkt werden können. Eine Senkung der Kreisumlage würde bedeu-
ten, um diesen Ausfallbetrag die Schulden des Kreises nicht mindern zu können. Daher soll-
te man dem Landkreis danken, dass 1,7 KU-Punkte überhaupt als Entlastung für die Städten 
und Gemeinden frei gemacht werden. KTA Ratzel appelliert, abzuwarten, wie sich der Haus-
halt entwickelt und sich bei einem guten Jahresergebnis mit den Städten und Gemeinden zu 
verständigen.  
 
KTA Damm bittet Landrat Ambrosy zu erklären, warum er gebeten hat von einer Kreisumla-
gensenkung abzusehen. Er beantragt namens der CDU-Fraktion eine geheime Abstimmung.  
 
KTA Homfeldt bittet auf die Bedürfnisse in den Kommunen einzugehen, unter anderem hin-
sichtlich der Aufgabenerfüllung in der Kinderbetreuung. Er sieht die Vereinbarung von 1991 
zwischen dem Landkreis und den Kommunen bezüglich der Kinderbetreuung als nicht mehr 
zeitgemäß an, da heutzutage andere Ansprüche (Inklusion/verstärkte personelle Ausstat-
tung) bestehen und somit ein höherer finanzieller Aufwand entsteht. KTA Homfeldt merkt an, 
dass die Kommunen für die Gewährleistung der Kinderbetreuung finanziell nicht ausreichend 
ausgestattet sind, obwohl es um die Wahrnehmung einer Kreisaufgabe geht. Vor diesem 
Hintergrund bedarf die Vereinbarung einer Anpassung.  
 
KTA Harms merkt an, dass der Haushalt so wirtschaftlich ausgeführt wurde, dass der Land-
kreis sich erlauben kann, die Kreisumlage um 1,7 Punkte zu senken; dieses sollte so respek-
tiert werden. Eventuell ist eine weitere Ausschüttung an die Kommunen machbar, wenn das 
Jahresergebnis des Landkreises einen entsprechenden Überschuss ausweist.  
 
Landrat Ambrosy beantwortet die Frage von KTA Damm; er erklärt, dass er sich Gedanken 
gemacht hat, was die Städte und Gemeinden mit dem Landkreis verbindet, dieses sind unter 
anderem der Bildungsauftrag und die Kinderbetreuung. Daher strebt Landrat Ambrosy einen 
politischen Mehrwert an, welcher den Kindern im Landkreis Friesland zu Gute kommt. Eine 
Kreisumlagensenkung gilt formal für ein Jahr, politisch aber auf Dauer. Zudem würde eine 
Finanzierung des Verwaltungsneubaus über die Wohnungsbaugesellschaft keine Einsparun-
gen bringen, da dann Mieten zu zahlen sind. Im Übrigen wäre für diese Variante voraussicht-
lich keine Genehmigung des MI zu erwarten. 
 
Landrat Ambrosy antwortet auf die Frage von KTA Harms, dass ein Überschuss, der am En-
de des Jahres nach Abwicklung des Finanzhaushaltes existiert, bei entsprechendem Votum 
der Gremien verteilt werden könnte. Nur dieser tatsächliche Überschuss ist überhaupt ver-
fügbar. 
 
Des Weiteren weist Landrat Ambrosy darauf hin, dass nach Wissen des Landkreises die 
Haushalte der Städte und Gemeinden, bis auf eine Kommune, ausgeglichen sind. Das Wohl 
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der Städte und Gemeinden hängt nicht von einer Senkung der Kreisumlage ab. Landrat 
Ambrosy appelliert, die Situation der Städte und Gemeinden nicht schlechter darzustellen, 
als es der Fall ist.  
Er würde sich im Grunde einen eigenen Steuerhebesatz für Landkreise wünschen; die immer 
wiederkehrende Diskussion um die Kreisumlage wäre dann hinfällig.   
 
KTA Just wendet ein, dass die Kommunen um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt 
kämpfen und sich zur Erzielung des Ausgleichs unter Umständen auch verschulden müssen. 
Der Landkreis dagegen kann in komfortablem Ausmaß Investitionen tätigen.  
 
KTA Funke erklärt, dass es sich bei der Kreisumlage um eine Grundsatzentscheidung han-
delt. Die Kreisumlage dient nicht zur Finanzierung des Landkreises, sondern vielmehr han-
delt es sich um das Geld der Städte und Gemeinden. Eine Zweckbindung sollte daher nicht 
vorgegeben werden. KTA Funke plädiert für eine Senkung der Kreisumlage   
  
KTA H. Eilers kritisiert die Aussage des Landrates, zur finanziellen Situation der Städte und 
Gemeinden. Er erklärt am Beispiel der Stadt Varel, dass die Städte und Gemeinden sehr eng 
finanziert sind. Des Weiteren wendet er ein, dass es eine Prognose gibt, wie sich die Kinder-
betreuung in den nächsten Jahren entwickeln wird; dafür wird eine vernünftige Gegenfinan-
zierung benötigt. Wichtig ist eine faire Lastenverteilung. Ausgeglichene Kommunalhaushalte 
sind nur durch Streichungen oder Anhebung von Abgaben machbar. Zwischen Landkreis 
und Kommunen besteht ein Konflikt der mit dem heutigen Beschluss nicht beigelegt ist. 
 
Landrat Ambrosy bestreitet das, da die Haushaltslage der Städte und Gemeinden real bes-
ser ist. Als in der Debatte dargestellt. Dies werde sich im Laufe des Jahres zeigen.  
 
KTA Schlieper bietet an, dass insbesondere bei der Kinderbetreuung nochmal detailliert ge-
schaut werden kann, wie hoch die Aufwendungen sind. Sollte hier der Wunsch der Städte 
und Gemeinden bestehen, gemeinsam Anpassungen vorzunehmen, wird dieses gerne um-
gesetzt.  
Des Weiteren führt KTA Schlieper aus, wenn es wider erwarten im Rahmen des Jahresab-
schlusses einen Überschuss geben sollte, sei man gerne bereit, sich nochmals zusammen-
zusetzen und zu überlegen, wie dieser verteilt werden kann. Im Übrigen bleibt zu konstatie-
ren, dass die Wirtschaftskraft sich erhöht hat und es eine positive Entwicklung gibt, die nicht 
in Abrede gestellt werden sollte.  
 
Vorsitzender KTA Pauluschke lässt sodann über den Antrag der CDU-Fraktion auf geheime 
Abstimmung abstimmen; dieser wird bei 10 Ja- und 31 Gegenstimmen abgelehnt.  
 
Es erfolgt die Abstimmung zu den Anträgen der Fraktionen und Gruppen: 
 

a) Antrag der CDU-Fraktion 
Einrichtung eines Fonds für Kinderbetreuung über 3 Mio. Euro (Hinweis KTV Paulu-
schke: Die Beschlussfassung kann sich nur aufs Jahr 2017 beziehen.) / keine Sen-
kung der Kreisumlage / Neubau des Verwaltungsgebäudes durch die Wohnungsbau-
gesellschaft Friesland und Anmietung durch den Landkreis Friesland. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird bei 10 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und 28 Nein-Stimmen abgelehnt.  
 

b) Antrag der Gruppe ZV – SWG – UWG 
Senkung der Kreisumlage ab 2017 um drei Punkte von 52 auf 49 Punkte / kein 
zweckgebundener Fonds für Kinderbetreuung / Finanzierung durch Realisierung des 
Verwaltungsneubaues über die Wohnungsbaugesellschaft Friesland und Anmietung 
durch den Landkreis Friesland 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird bei 6 Ja-Stimmen, 10 Enthaltungen und 25 Nein-Stimmen abgelehnt.  
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c) Antrag der SPD/GRÜNE/FDP-Gruppe 
Streichung des ursprünglich vorgesehenen Kreisförderfonds „Kinder sind unsere Zu-
kunft“ / Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage für das Jahr 2017 um 1,7 Punkte 
auf 50,3 Punkte / Bereitstellung von 100.000 Euro für die Strandaufspülung auf Wan-
gerooge sowie von 50.000,00 Euro für das Projekt des zu gründenden Jugendparla-
mentes. 
 
Die Gegenfinanzierung dieses zusätzlichen Betrages erfolgt durch eine Mittelver-
schiebung von 150.000,00 Euro für die Sanierung der Umkleide der Sporthalle 
Beethovenstraße (IGS Friesland Nord) von 2017 auf 2018. Die Ausgaben für 2017 
dezimieren sich; die Verpflichtungsermächtigungen für 2017  erhöhen sich entspre-
chend um 150.000,00 €.  
 
Abstimmungsergebnis:  
Dem Antrag wird bei 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und 19 Nein-Stimmen zugestimmt.  

 
KTA Pauluschke lässt abschließend insgesamt über den Haushalt 2017 des Landkreises 
Friesland abstimmen:  
 
Beschluss:  
Dem Haushaltsplan 2017 (Ergebnis- und Finanzhaushalt / zusätzliche wesentliche Produkte 
„ÖPNV“ und „Umweltschutz“ / Stellenplan / Investitions-Programm und Masterpläne „Straße“ 
und „Schulen“) und nachstehender Satzung wird zugestimmt.  
 
 
 
 

„Haushaltssatzung 

des Landkreises Friesland für das Haushaltsjahr 2017 

 

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag 
des Landkreises Friesland in der Sitzung am 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 1.1 der ordentlichen Erträge auf 196.836.584 Euro  
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 196.836.584 Euro 
   
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
 
2.  im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  193.288.999 Euro 
 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  179.237.682 Euro 
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 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  2.302.588 Euro 
 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 16.353.905 Euro 
 
 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.194.979 Euro 
 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  2.194.979 Euro 
 

festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  197.786.566 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes       197.786.566 Euro 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.194.979 Euro festge-
setzt. 

 
 

§ 3 
 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.451.934 Euro 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
20.000.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 50,3 % der Steuerkraftmesszahlen und der 
Gemeindeschlüsselzuweisungen festgesetzt. 
 
 
Jever, den 22. Februar 2017 

 
 

LANDKREIS FRIESLAND 
 

 
 

(Ambrosy) 
Landrat” 

 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitliche Zustimmung  
 

Ja: 25 
Nein: 16 
Enthaltung:  
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KTA Schlieper verlässt die Sitzung aufgrund eines anderweitigen Termins.   
 
  
 

TOP 
6.2.2 

Betrauungsakt für die Breitbandfördergesellschaft Friesland mbH 
(WTKF 08.02.) 
Vorlage: 0066/2017 

 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.2 des Kreisausschusses vom 15.02.2017 verwie-
sen.  
 

 
 
Beschluss: 
1.  Der in der Anlage zum WTKF-Protokoll vom 08.02.2017 beigefügte Betrauungsakt für 

die Breitbandfördergesellschaft Friesland mbH wird beschlossen. 
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, künftige redaktionelle Anpassungen des Betrau-
ungsaktes vorzunehmen, soweit diese für eine rechtssichere bzw. rechtskonforme 
Betrauung notwendig sind.  

 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 
 
 

 
 

TOP 
6.2.3 

Jahresabschluss des Landkreis Friesland für das Haushaltsjahr 2012; 
Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung des Landra-
tes (WTKF 08.02.) 
Vorlage: 0073/2017 

 
Landrat Ambrosy verlässt zur Abstimmung den Vortragsraum. 
 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.3 des Kreisausschusses vom 15.02.2017 verwie-
sen.  
 
KTA Just fragt nach, wie hoch der Soll-Fehlbetrag ist bzw. wie weit dieser abgebaut wurde.  
 
KTA Pauluschke beantwortet, dass dieser soweit abgebaut ist, dass es keine Liquiditätskre-
dite mehr gibt. Dieses geht aus der Prüfung 2012 hervor.  
 

 
 
Beschluss: 

1. Der Kreistag beschließt den Jahresabschluss 2012 des Landkreises Friesland in der 
vorgelegten Fassung. 

2. Die Überschüsse des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses des 
Haushaltsjahres werden gem. Art. 6 Abs. 9 des Gesetzes vom 15.11.2005 mit dem 
Sollfehlbetrag aus Vorjahren verrechnet. 
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3. Der Kreistag erteilt dem Landrat gem. § 129 Abs. 1 NKomVG für den Jahresab-
schluss 2012 Entlastung. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 
 
Landrat Ambrosy kehrt in den Vortragsraum zurück.   

 
 
 

TOP 
6.2.4 

Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Grundstücks-
Eigenbetrieb Nordwest-Krankenhaus“ (WTKF 08.02.) 
Vorlage: 0072/2017 

 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.4 des Kreisausschusses vom 15.02.2017 sowie 
die dort beigefügte Satzung verwiesen. 
 

 
 
Beschluss: 
Die vorgelegte Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Grundstücks-Eigenbetrieb Nordwest-
Krankenhaus“ wird vorbehaltlich der Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport 
beschlossen. 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 
 
 
 

TOP 
6.2.5 

Ernennung des Kreisbrandmeisters und der stellvertretenden Kreis-
brandmeister für die Amtszeit vom 01.06.2017 bis zum 31.05.2023 
(BauA 14.02.) 
Vorlage: 0078/2017 

 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.5 des Kreisausschusses vom 15.02.2017 verwie-
sen. 

 
 
Beschluss: 
Herr Gerhard Zunken wird für die Amtszeit vom 1. Juni 2017 bis zum 31. Mai 2023 zum 
Kreisbrandmeister ernannt. 
Ferner werden die Herren Jens-Olaf Fianke und Matthias Kruse für die Amtszeit vom 1. Juni 
2017 bis zum 31. Mai 2023 zu stellvertretenden Kreisbrandmeistern ernannt.   
Alle drei Personen werden für den genannten Zeitraum in das Ehrenbeamtenverhältnis auf 
Zeit für die Dauer von 6 Jahren berufen.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 
 

 
 
 



Sitzung des Kreistages des Landkreises Friesland vom 22.02.2017  Seite 13 von 16 

 

TOP 
6.2.6 

Endgültige Umsetzung des Umstufungskonzeptes B 210 (u.a. Be-
schluss zum Verzicht auf bauliche Abbindung Nordfrost-Ring in Höhe 
Alte Bundesstraße 210, Schortens) - BauA 14.02. 
Vorlage: 0081/2017 

 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.6 des Kreisausschusses vom 15.02.2017 verwie-
sen. 
 
KTA Ramke bedankt sich als Vorsitzender des Rettungsdienstes Friesland für den Ent-
schluss, von früheren Überlegungen zur baulichen Abbindung Abstand zu nehmen.  
 
KTA Just unterstützt den Beschlussvorschlag. Er erklärt, dass 4000 Fahrzeuge am Tag über 
den Nordfrost-Ring umzuleiten zu viel wären. Die Abbindung wäre auch für den Rettungs-
dienst unzumutbar. KTA Just bedankt sich für den Beschluss.  
 
KTA Ratzel merkt an, dass die Fahrzeugbelastung vorher wesentlich höher und eine starke 
Belastung der Ostiemer Bürger war. Ihnen habe man seinerzeit eine Entlastung verspro-
chen. Das Verkehrsaufkommen ist nun deutlich geringer und eine Abbindung der alten B210 
nicht mehr nötigt. Die neu geschaffene bauliche Verkehrsführung macht Sinn. Trotzdem soll-
te im Interesse der Ostiemer Bürger die Verkehrsentwicklung weiter beobachtet werden. 
 

 
 
Beschluss: 
Der endgültigen Umsetzung des Netzkonzeptes in Zusammenhang mit der B 210 (OU 
Schortens) zum 01.05.2017 wird zugestimmt. Das dort behandelte Teilstück der B 210alt 
(Einmündung Nordfrost-Ring bis Ortseingang Schortens) –derzeit K 294- wird zur Stadtstra-
ße abgestuft, eine (bauliche) Abbindung der B 210 alt in Höhe Nordfrost-Ring entfällt. 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 

 
 
 

TOP 
6.2.7 

Änderung der Abfallgebührensatzung; 7. Satzung zur Änderung der 
Abfallgebührensatzung vom 30.10.20106. -(Umlaufbeschluss UmwA 
16.01.) 
Vorlage: 0061/2017 

 
Am 19.10.2016 wurde durch den Kreistag die 6. Satzung zur Änderung der Abfallgebühren-
satzung beschlossen. Dies war notwendig geworden, da die Gebührenkalkulation eine Sen-
kung der Grundgebühr und der Volumensätze zur Folge hatte. Die Städte und Gemeinden 
haben die entsprechenden geringeren Gebührensätze bei den Jahresbescheiden für 2017 
entsprechend berücksichtig.  
 
Darüber hinaus gibt es noch einen „Einzelfallparagraphen“ (§ 3 Abs. 5 der Abfallgebühren-
satzung). Danach können Sonderleerungen beantragt werden, die nach abzufahrendem Vo-
lumen in Litern berechnet werden. Dies sind bis dato ausschließlich 1,1er Container (Müll-
großbehälter mit einem Volumen von 1.100 Litern) von Gaststätten in den Feriengebieten in 
den Oster- und Sommerferien (ca. 20 Leerungen im Jahr).  
 
Auch hier muss eine entsprechende Senkung erfolgen. Die Kalkulation ergab eine Änderung 
der Volumensätze von 0.04 € (ohne Biotonne/Eigenkompostierer) / 0,05 € (Regelentsorgung) 
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auf 0,03 € / 0,04 € je Liter. Insgesamt kostet eine Sonderleerung dieser Container dann 
85,55 € (alt: 96,55 €) ohne Biotonne und 96,55 € (alt: 107,55 €) mit Biotonne.  
 
Damit der Landkreis Friesland auf Grundlage der Satzung die Sonderleerungen mit den ent-
sprechenden geringeren Sätzen abrechnen kann, muss die Satzung entsprechend ange-
passt werden.  
 
Die Senkung als solche und die Gebührenkalkulation wurde durch den Ausschuss für Um-
welt, Abfall und Landwirtschaft bereits am 07.09.2016 beschlossen, jedoch nicht die Anpas-
sung der Sätze für die genannten Sonderleerungen.  
 
Der Umweltausschuss hat per Umlaufbeschluss zu Vorlage 0061/2017 der Verabschiedung 
einer entsprechenden 7. Änderungssatzung zugestimmt. Der Kreisausschuss folgte der 
Empfehlung (siehe TOP 3.1.7 vom 15.02.2017) einstimmig.  
 
Der Kreistag nimmt Kenntnis und fasst folgenden Beschluss:  

 
 
Beschluss: 
Die 7. Änderungssatzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung mit Wirkung zum 
01.03.2017 wird beschlossen.  
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 
 

 
 
 

TOP 
6.2.8 

Annahme und Vermittlung von Zuwendungen gemäß § 111 Abs. 7 
NKomVG; 
hier: Diverse Zuwendungen in 2016 
Vorlage: 0082/2017 

 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.8 des Kreisausschusses vom 15.02.2017 verwie-
sen. 
 

 
 
Beschluss: 
Der Kreistag stimmt gem. § 111 Abs. 7 NKomVG und der Spendenrichtlinie des Landkreises 
Friesland der Annahme und Verwendung in der Zuwendungsübersicht 2016 aufgelisteten 
Zuwendungen ab 2.000,01 €, insgesamt in Höhe von 32.503,05 € zu.  
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 
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TOP 
6.2.9 

Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material des 
Landkreises im Zusammenhang mit der Ausübung von Nebentätig-
keiten und ehrenamtliche Tätigkeiten des Landrates 
Vorlage: 0089/2017 

 
Landrat Ambrosy verlässt den Vortragsraum.  
 
Es wird auf die Ausführungen zu TOP 3.1.9 des Kreisausschusses vom 15.02.2017 verwie-
sen. 

 
 
Beschluss: 

Das dienstliche Interesse an der Ausübung von Nebentätigkeiten und ehrenamtlichen Tätig-
keiten des Landrates wird anerkannt und bestätigt 

Die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen und Material im Zusammenhang mit der 
Ausübung von Nebentätigkeiten und ehrenamtlichen Tätigkeiten des Landrates wird geneh-
migt.  

Auf die Erhebung eines Nutzungsentgeltes für die Inanspruchnahme von Personal, Einrich-
tungen und Material im Zusammenhang mit der Ausübung von Nebentätigkeiten und ehren-
amtlichen Tätigkeiten des Landrates wird grundsätzlich verzichtet, weil die Durchführung der 
Arbeit im Interesse des Landkreises ist. Dennoch wird versucht, wo immer es geht, Kosten-
erstattungen zu realisieren 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig. 
 
Landrat Ambrosy kehrt in den Vortragsraum zurück. 
 

 
 
 

TOP 7 Bericht über wichtige Beschlüsse des Kreisausschusses 

 
 
Keine.  
 
 

TOP 8 Anfragen zu den öffentlichen Punkten der Kreistagsausschüsse 

 

TOP 8.1 Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwick-
lung und Finanzen vom 8. Februar 2017 

 
Keine.  

 
 
 

TOP 8.2 Sitzung des Ausschusses für Bauen, Feuerschutz und Mobilität vom 
14. Februar 2017 

 
Frau Bödecker bittet um Korrektur zu TOP 4.1.1 der Niederschrift: Versehentlich wurde für 
stv. Kreisbrandmeister Fianke als Wohnort Schortens statt Varel angegeben. Die Verwaltung 
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hat die Korrektur im Kreistags-Informationssystem (Vorlage und Niederschrift) vorgenommen 
und bittet die Postempfänger um handschriftliche Berichtigung ihrer Druckfassung.  

 
 
 

TOP 9 Mitteilungen des Landrates 

 
Landrat Ambrosy weist auf die Einladung vom 06.01.2017 zum Seminar “Rechte und Pflich-
ten von Aufsichtsratsmitgliedern“ am 18.03.2017 hin, es sind noch einige Plätze frei.  

 
 
 
 

TOP 10 Anträge der Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordneten 

 
Bereits unter TOP 6.2.1 abgearbeitet.  

 
 
 
 

TOP 11 Anfragen nach § 11 der Geschäftsordnung 

 
Keine.  

 
 
 
 

TOP 12 Anregungen und Beschwerden 

 
Keine. 
 
 
Vorsitzender Pauluschke schließt die öffentliche Sitzung um 16:09 Uhr. Der Kreistag setzt 
seine Beratung im nichtöffentlichen Teil ab 16:15 Uhr fort.   

 
 
 
 
 

 
 
Bernd Pauluschke  Sven Ambrosy Lisa-Marie Albers 
Kreistagsvorsitzender Landrat Protokollführerin 
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